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Bitte beachten Sie:  

Zu den mit (A) gekennzeichneten Artikeln liegen Anlagen bei.

Abrechnungs- und Honorarberatung  
persönlich an allen Standorten
Ihre kompetenten Ansprechpartner der Abrechnungsbe-
ratung erreichen Sie telefonisch, auch zur Vereinbarung 
eines persönlichen Beratungstermins, unter 
0711 7875-3397
abrechnungsberatung@kvbawue.de
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 �Abrechnungsabgabe 

Einreichungstermin für die Abgabe der Abrechnung für das Quartal 1/2026 ist der

2. April 2026      

Dieser Termin gilt für die Übermittlung der Abrechnungsdatei und ebenso für die 
Sammelerklärung. Erst, wenn beides bei uns eingegangen ist, gilt die Abrechnung 
als vollständig eingegangen.  Bitte denken Sie dabei an den rechtzeitigen Versand 
der Sammelerklärung und der Abrechnungsunterlagen an die KVBW, da derzeit 
mit verlängerten Postlaufzeiten zu rechnen ist.
Nur eine Terminüberschreitung von mehr als zwei Wochen muss beantragt werden. 
Bitte denken Sie in diesem Ausnahmefall daran, zeitnah einen begründeten schrift-
lichen Antrag einzureichen (da andernfalls der in der Abrechnungsrichtlinie vor-
gesehene Honorarabzug für jede vollendete Kalenderwoche greift, um die der 
bekannt gegebene Abgabetermin überschritten wurde).

Alle hierzu relevanten Informationen (inklusive der „Sammelerklärung“, die Sie 
auch von der Homepage herunterladen können) finden Sie im Rückumschlag, 
der vorab gesondert an die Praxen gesandt wurde.

Weitere Informationen: Abrechnungsberatung 	
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �Erweiterung der Wegegeldpauschale im ärztlichen  
Bereitschaftsdienst

Dank der erfolgreichen Honorarverhandlungen konnte zum 01.01.2026 in enger 
Zusammenarbeit mit den Landesvertragspartnern die Abrechnung der Wegegeld-
pauschalen im ärztlichen Bereitschaftsdienst sinnvoll und bedarfsgerecht ergänzt 
werden. Durch die Anpassung des Bereitschaftsdienstes wurde den gestiegenen 
Anforderungen an die ärztliche Versorgung Rechnung getragen, was in einigen 
Dienstbereichen zu längeren Fahrwegen führen kann. Die neuen Regelungen zur 
Wegegeldpauschale kommen insbesondere den Ärztinnen und Ärzten zugute, die 
im Rahmen des Bereitschaftsdienstes größere Distanzen zurücklegen.

Abrechnung von Fahrten über 10 Kilometer
Für Besuche im ärztlichen Bereitschaftsdienst gelten folgende Regelung:
	� GOP 40190 (16,31€) für Besuche im Zeitraum von 07:00 bis 19:00 Uhr bei 
einem Radius über 10 km.

	� GOP 40192 (22,41€) für Besuche im Zeitraum von 19:00 bis 07:00 Uhr, 
ebenfalls bei einem Radius über 10 km.

Abrechnung

Abrechnungsabgabe
zum 2. April 2026

Antrag per Mail 
einreichen

abrechnungstermin.
verlaengerung@kvbawue.de

https://www.kvbawue.de/pdf1632
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Neben der Möglichkeit, die Pauschale bei Überschreiten von 10 km anzusetzen, 
gilt für längere Fahrten:
	� Bei Überschreiten eines 20 km Radius konnte die jeweilige GOP bereits frü-
her ein zweites Mal angesetzt werden.

	� Bei Überschreiten eines 30 km Radius war die Abrechnung der jeweiligen 
GOP bis zu drei Mal möglich.

Neu verhandelt und eingeführt wurde nun die Möglichkeit, auch bei noch weite-
ren Entfernungen die Pauschale mehrfach anzusetzen:
	� Ab einem Radius von 50 Kilometern ist es seit dem 01.01.2026 möglich, die 
jeweilige GOP (40190/40192) ein viertes Mal anzusetzen.

Für Entfernungen, die zwischen 40 km und 50 km liegen, bleibt es weiterhin bei 
der dreifachen Abrechnungsmöglichkeit.

 �Krankenkassenwechsel bei laufender Psychotherapie

Wenn Patientinnen und Patienten während einer laufenden Psychotherapie die 
Kasse gewechselt hatten, war die Neu-Kasse nicht an die Bewilligung der vorheri-
gen Kasse gebunden. Dies entschied nun jüngst das Sozialgericht Stuttgart in sei-
ner Entscheidung zum Az.: S5 KA 3696/23. Dieses Urteil steht in Widerspruch 
zu einer vorausgegangenen Entscheidung des Sozialgerichts München, auf welche 
wir uns im Rahmen unseres letzten Rundschreiben Beitrags zu diesem Thema im 
März 2024 bezogen haben. 

Die Kammer des SG Stuttgart schloss sich im vorliegenden Fall nun der Entschei-
dung des LSG Schleswig-Holstein an. Der Anerkennungsmitteilung der früheren 
Krankenkasse der Patientin könne eindeutig entnommen werden, dass die Geneh-
migung nicht über die Beendigung der Mitgliedschaft hinauswirke. § 19 Abs. 1 SGB 
V sei insoweit einschlägig. Die Klägerin hätte auf eine rechtzeitige Einholung einer 
Genehmigung bei der Beigeladenen als Voraussetzung für deren Leistungspflicht 
hinwirken müssen, urteilte das Gericht.

Inzwischen ist auch in der Psychotherapie-Vereinbarung klar geregelt, was im Falle 
eines Krankenkassenwechsels des Patienten während einer laufenden psychothe-
rapeutischen Behandlung zu tun ist (§13 (6) Anlage 1 BMV-Ä):

"1 Wechselt eine Versicherte oder ein Versicherter die Krankenkasse während einer 
laufenden psychotherapeutischen Behandlung, so ist an die neue Krankenkasse ein 
Antrag auf Fortführung der Psychotherapie zu stellen. 

2 Abweichend von § 11 ist dem Antrag zusätzlich der Genehmigungsbescheid der 
Vorkasse sowie die Anzahl der bereits zu Lasten der Vorkasse erbrachten Therapie-
einheiten beizufügen. 
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3 Geht der Antrag bei der neuen Kasse innerhalb von vier Wochen nach Beginn des 
auf den Kassenwechsel folgenden Quartals ein oder wird dieser zum Zeitpunkt der 
ersten Sitzung des auf den Kassenwechsel folgenden Quartals gestellt, hat die neue 
Krankenkasse bei Vorliegen aller leistungs- und versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen ihre Leistungspflicht rückwirkend zum Zeitpunkt des Kassenwechsels anzu-
erkennen.

4 Eine erneute fachlich-inhaltliche Überprüfung der Voraussetzungen für die Leis-
tungspflicht des bereits genehmigten Therapiekontingents durch die neue Kranken-
kasse erfolgt nicht."

 �Jährliche Information über die Grundsätze und Versorgungs-
ziele des Honorarverteilungsmaßstabs (HVM)

Gemäß § 87b Abs. 3 Satz 3 SGB V hat die KV Baden-Württemberg einmal jähr-
lich Informationen über die Grundsätze und Versorgungsziele des HVM zu ver-
öffentlichen. 

Die Publikation dieser Informationen für das Jahr 2026 ist auf unserer Homepage 
unter www.kvbawue.de in der Rubrik Abrechnung & Honorar / Honorarvertei-
lung erfolgt. Dort stehen Ihnen auch die in den Vorjahren bereits veröffentlich-
ten Grundsätze und Versorgungsziele der Honorarverteilung zum Download zur 
Verfügung.

 �Arbeitsunfähigkeit (AU) per Video oder Telefon  
richtig abrechnen

Die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung steht derzeit in der Kritik. In 
diesem Beitrag beantwortet die Abrechnungsberatung der KVBW häufige Fragen 
aus den Arztpraxen und erläutert abrechnungsrelevante Besonderheiten bei tele-
fonischen und videogestützten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.
Wie ist die EBM-Regelung? 

Das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist grundsätzlich Bestand-
teil der Versicherten- bzw. Grundpauschale. Die vollständigen Leistungsinhalte der 
jeweiligen GOP sowie deren Abrechnungsbestimmungen und Abrechnungsaus-
schlüsse entnehmen Sie bitte dem EBM.
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Kann eine AU-Bescheinigung nur im persönlichen Arzt- 
Patienten-Kontakt ausgestellt werden? 

Eine AU-Bescheinigung ist nur nach ärztlicher Untersuchung zulässig. Diese erfolgt 
zumeist im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt (pAPK) in der Praxis, kann aber 
auch in der Videosprechstunde oder nach telefonischer Anamnese und Beratung 
ausgestellt werden. Es ist eine ärztliche Entscheidung, ob eine Krankschreibung im 
Rahmen einer Videosprechstunde oder rein telefonisch medizinisch vertretbar ist.  
Das Ausstellen einer AU-Bescheinigung im pAPK, mittels Videosprechstunde oder 
Telefonberatung hat unter anderem weitreichende Auswirkungen auf die Zulässig-
keit und Dauer der Krankschreibung – Details hierzu und weitere Voraussetzun-
gen regelt die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Wie kann eine AU-Bescheinigung im Rahmen einer  
Videosprechstunde abgerechnet werden?  

Im Rahmen einer Videosprechstunde kann für den pAPK die fachgruppenspe-
zifische Versicherten- bzw. Grundpauschale einschließlich des Technikzuschlags 
nach GOP 01450 (maximal 700 Punkte je Vertragsarzt) abgerechnet werden. 
Bei ausschließlichem Videokontakt ohne pAPK im Quartal ist der Behandlungsfall 
mit der Pseudo-GOP 88220 zu kennzeichnen, wodurch die KVBW automatisch 
einen fachgruppenspezifischen prozentualen Abschlag auf die jeweilige Versicher-
ten-/Grundpauschale vornimmt.

Hinweis: Reine Videofälle sind nach EBM auf 50 Prozent der Behandlungsfälle 
einer Praxis begrenzt. Für die Authentifizierung unbekannter Patienten ist die 
GOP 01444 ansatzfähig, solange kein pAPK zustande kommt. Bei bekannten 
Patienten setzt die KVBW im reinen Videofall automatisch den Zuschlag GOP 
01452 (Strukturversorgung) an.

Was wird bei einer telefonischen AU abgerechnet? 

Bei Kontaktaufnahme eines bekannten Patienten im Zusammenhang mit einer 
Erkrankung ist die telefonische ärztliche Beratung gemäß GOP 01435 (Bereit-
schaftspauschale außerhalb der Sprechzeiten) abrechenbar. Für unbekannte Pati-
enten ist eine rein telefonische Erstellung einer AU-Bescheinigung nicht zulässig. 
Findet im gleichen Quartal beim gleichen Arzt zusätzlich ein pAPK statt, wird 
anstelle der GOP 01435 die Versicherten- oder Grundpauschale abgerechnet.

Werden Portokosten für eine AU-Bescheinigung erstattet? 

Sollte die AU-Bescheinigung auf postalischem Weg an den Patienten (Ausferti-
gung für den Versicherten) verschickt werden, kann die Kostenpauschale 40128 
angesetzt werden.
 

Direktkontakt 
Abrechnungsberatung 	
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de
Mo – Fr: 8 – 16 Uhr

Weiterführende  
Informationen
KBV - Arbeits- 
unfähigkeit

https://www.kbv.de/praxis/ 
verordnungen/arbeitsunfaehigkeit
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Qualitätssicherung &  
Verordnungen

 �Keine Einrichtungsbefragung zur Wundinfektion mehr 
Ab dem Erfassungsjahr 2025 müssen operierende Praxen keine 
Einrichtungsbefragung mehr durchführen

Der G-BA hat am 18. Dezember 2025 beschlossen, das QS-Verfahren  Wundinfektion 
(WI)  und die damit verbundene Einrichtungsbefragung nicht fortzuführen.

Das QS-Verfahren WI der DeQS-Richtlinie (Datengestützte einrichtungsüber-
greifende Qualitätssicherung) wurde zum Erfassungsjahr 2017 eingeführt. Seit-
dem mussten operierende Praxen, die sogenannte Tracer-Leistungen erbrachten, 
jährlich an der Einrichtungsbefragung zum Hygiene- und Infektionsmanagement 
teilnehmen. 

Das QS-Verfahren WI stand bereits recht früh seitens der KBV und der KVen in 
der Kritik und wurde daher nie in den Regelbetrieb überführt.

Wir freuen uns, dass das QS-Verfahren WI aufgrund der erfolgreichen Proteste 
beendet wurde und unsere Mitglieder durch den Wegfall der Einrichtungsbefra-
gung entlastet werden. 

Der Beschluss ist vorbehaltlich der Nichtbeanstandung durch das BMG.

 �Aussetzen der Dialyse-Dokumentation 
Für die Erfassungsjahre 2026 und 2027 besteht keine  
Dokumentationsverpflichtung für Dialyseleistungen

Der G-BA hat am 18. Dezember 2025 beschlossen, das Modul Dialyse des QS-Ver-
fahrens Nierenersatztherapie (NET) für zwei Jahre zu pausieren.

Die DeQS-Richtlinie (datengestützte einrichtungsübergreifende Qualitätssiche-
rung) löste zum 1. Januar 2020 die QS-Richtlinie Dialyse ab. Seit dem 4. Quartal 
2020 müssen dialysierende Einrichtungen die elektronischen Dokumentationen bei 
der Datenannahmestelle (DAS) der KV Baden-Württemberg einreichen.

Sowohl die Datengrundlage als auch die Auswertung stehen seit Beginn des Ver-
fahrens immer wieder in der Kritik. Der G-BA beschloss daher, die Dokumenta-
tionsverpflichtung für zwei Jahre auszusetzen. In dieser Zeit sollen das Verfahren 
und die Qualitätsindikatoren (QIs) überarbeitet werden.

Im Auswertungsjahr 2026 werden noch die Jahresberichte für das Erfassungsjahr 
2025 erwartet. Die Datenerfassung startet voraussichtlich wieder zum 1. Januar 
2028.

Der Beschluss ist vorbehaltlich der Nichtbeanstandung durch das BMG.

KBV - QS-Verfahren 
Wundinfektionen wird 
eingestellt – Verfahren 
Nierenersatztherapie 
ausgesetzt

https://tinyurl.com/43z2e8cn
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 �Änderungen im Medizinprodukterecht 
Übersichten des Kompetenzzentrums für Hygiene und  
Medizinprodukte bringen Klarheit in der Arztpraxis

Anfang 2025 wurden die Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) und 
die Mess- und Eichverordnung (MessEV) neu gefasst. Die Änderungen sind für 
Einrichtungen des Gesundheitswesens relevant. 

Hier einige Beispiele für die Praxis:
	� In der MessEV besteht für medizinische Waagen keine Anzeigepflicht mehr. 
Dies dient der Reduzierung von Bürokratie.

	� Die MPBetreibV passt zentrale Begriffe an und klärt Verantwortlichkeiten. 
Personen in Gesundheitseinrichtungen, die Medizinprodukte zum Einsatz 
bringen, werden nun als Benutzer bezeichnet (nicht mehr als Anwender).

Das Kompetenzzentrum für Hygiene und Medizinprodukte (CoC) der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat die oben 
genannten Verordnungen gesichtet und dazu verschiedene Übersichten veröffent-
licht. Diese Dokumente finden Sie unter den Links.

Das Regierungspräsidium Baden-Württemberg als landesweite Aufsichtsbehörde 
für die Umsetzung des Medizinprodukterechts hat seine Homepage mit hilfreichen 
Erklärungen und Mustervorlagen für Dokumente überarbeitet. Sie finden aktua-
lisierte Vorlagen zum Beispiel für die Erstellung eines Medizinprodukte-Bestands-
verzeichnisses oder für ein Medizinprodukte-Buch, zudem eine Checkliste zur Vor-
bereitung auf eine Begehung durch diese Behörde. Hier der Link zur Homepage:

Falls Sie Anliegen oder Fragen dazu haben, steht Ihnen das Team  
Hygiene und Medizinprodukte der KVBW gerne zur Verfügung  
unter folgenden Kontaktdaten:
0711 / 7875 2131, Hygiene-und-medizinprodukte@kvbawue.de

Allgemeine Information

Dokumentation nach 
Medizinprodukte-
Betreiberverordnung

Übersicht der neuen 
Medizinprodukte-
Betreiberverordnung 
(MPBetreibV)

Medizinprodukte 
Betreiber |  
Regierungspräsidien 
Baden-Württemberg

www.kvbawue.de/hygiene

https://tinyurl.com/4zjsu6t7

https://tinyurl.com/mrxr598m

https://tinyurl.com/8ab6u3sy



10 KVBW Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg Rundschreiben März 2026

 �Koloskopie: Hygieneinstitute gesucht 

Zur Sicherstellung der Hygienequalität bei der Durchführung von Koloskopien sucht 
die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg dringend geeignete Hygieneins-
titute für die Landkreise Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis, Heilbronn (inklusive Stadt-
kreis Heilbronn) und Ostalbkreis, die bereit sind, die Überprüfung der Hygienequalität 
durchzuführen.

Arztpraxen, in denen Koloskopien durchgeführt werden, müssen halbjährlich die
Qualität der Aufbereitung ihrer Endoskope durch hygienisch-mikrobiologische
Kontrollen überprüfen lassen.

Geeignet für die Überprüfung der Hygienequalität ist ein Hygieneinstitut, wenn
es von der KVBW anerkannt wird. Dazu muss der Leiter oder die Leiterin des
Hygieneinstituts berechtigt sein, die Facharztbezeichnung Hygiene und Umwelt-
medizin oder Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie zu führen.  
Mit diesen anerkannten Hygieneinstituten wird ein Rahmenvertrag geschlossen.  
Alle Hygieneinstitute werden in einer Übersicht veröffentlicht, sodass die jeweilige
Arztpraxis einen Vertrag mit dem Hygieneinstitut ihrer Wahl abschließen kann.

Hygieneinstitute sind ausdrücklich eingeladen, sich zu bewerben:
Ihre Bewerbung kann sich auf ganz Baden-Württemberg oder auf Teilbereiche
beziehen; diese sind in der Bewerbung anzugeben.

Gesetzliche Grundlage:
§ 7 der Qualitätssicherungsvereinbarung zur Koloskopie

Weitere Informationen:
Stefanie Paul 07121 917-2376
Stefanie.Paul@kvbawue.de

Koloskopie

http://www.kvbawue.de/koloskopie
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 �Terminübersicht Abschlagszahlungen

Vertragsärzte, -ärztinnen und -psychotherapeuten und -therapeutinnen erhalten ab 
dem ersten Monat ihrer Tätigkeitsaufnahme monatliche Vorauszahlungen auf das 
zu erwartende Honorar. 
Generell überweist die KVBW die Abschlagszahlungen jeweils am 25. eines Monats. 
Fällt dieser auf ein Wochenende oder einen Feiertag, dann gilt der darauffolgende 
Werktag. Bitte beachten Sie, dass die Gutschrift der Abschlagszahlungen auf Ihrem 
Bankkonto nicht immer am selben Tag erfolgt wie die Überweisung, die durch die 
KVBW ausgeführt wird. 
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben für SEPA-Zahlungen muss die Gutschrift auf 
dem Empfängerkonto spätestens am nächsten Bankarbeitstag erfolgen. Der genaue 
Zeit-punkt des Zahlungseingangs auf Ihrem Konto (gegebenenfalls taggleich) hängt 
von den jeweiligen Bankprozessen ab und kann von uns nicht beeinflusst werden.

Finanzwesen

Terminübersicht für das 2. Quartal 2026
27. April 2026
26. Mai 2026
25. Juni 2026
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 Ausgeschriebene Vertragsarztsitze auf der KVBW-Homepage

Gemäß der Satzung der KVBW kann die Veröffentlichung ausgeschriebener Ver-
tragsarztsitze auch im Internet unter der Internetadresse der KVBW erfolgen.

Auf Anforderung kann diese Übersicht im Einzelfall auch in Papierform 
zur Verfügung gestellt werden.
0721 5961-1313 
praxisausschreibungen@kvbawue.de

Der Antrag zur Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes muss direkt beim Zulas-
sungsausschuss gestellt werden. Dieser entscheidet, ob der Vertragsarztsitz in 
einem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, 
weitergeführt werden soll. Ist dies der Fall, hat die KVBW den Vertragsarztsitz 
unverzüglich auszuschreiben.

Fragen zu den Ausschreibungsverfahren:
0721 5961-1313
Allgemeine Fragen beantwortet die Kooperations- und  
Niederlassungsberatung:
0761 884-3700, kooperationen@kvbawue.de

In der Onlinebörse auf der Homepage der KVBW können Ärztinnen, Ärzte und 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Praxisnachfolger suchen oder 
Räumlichkeiten, die sich als Praxisräume eignen, anbieten.

 Beschlüsse des Landesausschusses

Die jeweils aktuellen Beschlüsse des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkas-
sen für Baden-Württemberg finden Sie auf der Homepage der Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg unter:

Auf Anforderung kann der Beschlusstext im Einzelfall in Papierform zur Verfügung 
gestellt werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an die Geschäftsstelle des Landes-
ausschusseses unter der Telefonnummer 0711-7875 3523. 

Die Termine für die Sitzungen des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkas-
sen für Baden-Württemberg finden Sie auf der Homepage der Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg unter: 

Amtliche Bekanntmachungen

www.kvbawue.de/praxissitze

www.kvbawue.de/boersen

Landesausschuss 
Ärzte/Krankenkassen
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 Steuerbefreiung für die vertretungsweise Übernahme  
eines ärztlichen Notfalldienstes gegen Entgelt

Mit Urteil vom 14.05.2025 hat der 11. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschie-
den, dass der ärztliche Notfalldienst auch dann von der Umsatzsteuer befreit ist, 
wenn ein Arzt ihn vertretungsweise für einen anderen Arzt (gegen Entgelt) über-
nimmt.

Im Streitfall war der Kläger selbständiger Arzt, der mit der zuständigen KV West-
falen-Lippe eine Vereinbarung über die freiwillige Teilnahme am ärztlichen Notfall-
dienst abgeschlossen hat. Er übernahm in den Jahren 2012 bis 2016 für andere, an 
sich zum Notfalldienst eingeteilte Ärzte, als Vertreter deren „Sitz- und Fahrdienste" 
in eigener Verantwortung. Gegenüber den vertretenen Ärzten rechnete der Klä-
ger hierfür einen Stundenlohn zwischen 20 Euro und 40 Euro ab. Die erbrachten 
Notfalldienste hielt der Kläger für umsatzsteuerfrei. Das zuständige Finanzamt teilte 
diese Einschätzung nicht.

Der BFH bestätigte die Auffassung des Arztes. Auch die vertretungsweise Über-
nahme ärztlicher Notfalldienste gegen Entgelt durch einen anderen Arzt ist als Heil-
behandlung i.S.d. § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei. Der betreffende Arzt 
habe die zum Notfalldienst eingeteilten Ärzte nur dadurch von der Übernahme 
des Dienstes freistellen können, dass er selbst den ärztlichen Notfalldienst erbracht 
habe. Der ärztliche Notfalldienst sei eine ärztliche Heilbehandlung. Er diene dazu, 
in Notfällen ärztliche Leistungen in Zeiten zu erbringen, in denen die reguläre haus- 
oder fachärztliche Versorgung nicht stattfinde. Er gewährleiste damit die ärztliche 
Versorgung von Notfallpatienten im jeweiligen Einsatzgebiet, was eine umsatz-
steuerfreie Tätigkeit sei. Auf den Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme des 
Notfalldienstes durch die Patienten komme es nicht an. Diese Beurteilung gilt nach 
Auffassung des BFH für die Notfalldienste eines Vertreters in gleicher Weise wie 
für die Notfalldienste der von der KV dafür eingeteilten Ärzte.

Die tätigkeitsbezogene Betrachtungsweise des BFH gilt deutschlandweit und ist 
daher unabhängig von den erheblichen regionalen Unterschieden in der Organisa-
tion der Vertretung bei Notfalldiensten durch die jeweils zuständige KV.

Wir empfehlen Ihnen, sich für Ihre jeweilige Situation durch einen Steuerberater 
oder Rechtsanwalt beraten zu lassen.

Recht
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 �Selektivverträge der KVBW mit den Betriebskrankenkassen 
Liste der teilnehmenden Betriebskrankenkassen jedes  
Quartal prüfen

Im Rahmen der Selektivverträge Hautkrebs-Screening, AD(H)S, Hallo Baby, Homöo-
pathie Securvita, Gesund schwanger, Frühe Hilfen, Diabetes, Hypertonie, Mädchen-
sprechstunde M1 und OrthoHero mit den Betriebskrankenkassen besteht für die teil-
nahmeberechtigten Betriebskrankenkassen jederzeit die Möglichkeit, einem Vertrag 
beizutreten oder die Teilnahme an einem Vertrag zu beenden.

Dadurch ergeben sich für die an den einzelnen Selektivverträgen teilnehmenden 
Praxen oft kurzfristig wegfallende oder hinzukommende Abrechnungsmöglich-
keiten. Bitte überprüfen Sie daher zu Beginn eines jeden Quartals die Listen der 
teilnehmenden Betriebskrankenkassen der Selektivverträge, an denen Ihre Praxis 
teilnimmt, auf Veränderungen. Die Listen der teilnehmenden Betriebskranken-
kassen finden Sie auf der Internetseite der KVBW unter dem jeweiligen Vertrag.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �DMP-Leistungen über die KVBW abrechnen 
Auch bei hausarztzentrierter Versorgung (HZV) ist die  
KVBW Ihr Abrechnungspartner

DMP-Leistungen, die Sie bei Patientinnen und Patienten erbringen, die an einem 
Vertrag der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen, können Sie über die 
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg abrechnen. Es gibt bei diesen 
Patienten keinerlei Einschränkungen.

DMP-Leistungen sind zwar Bestandteil der hausarztzentrierten Versorgung, aber 
die Anforderungen und die Vergütung im DMP werden in Verträgen zwischen 
den Krankenkassen und der KVBW vereinbart.

Die Abrechnung von DMP-Leistungen läuft traditionell mit allen Kassen über die 
KV. Nur bei der AOK wurde punktuell für HZV-Versicherte davon abgewichen. 
Im Sinne der Einheitlichkeit sollte auch für diese Versicherten die Abrechnung über 
die KVBW erfolgen, da hier sämtliche weitere Betreuung erfolgt.

Verträge & Richtlinien

Verträge

www.kvbawue.de/vertraege-von-a-z
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KVBW bietet umfangreichen Service zu den DMP-Programmen

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg erbringt im Zusammenhang 
mit den DMP zahlreiche Serviceleistungen, die weit über die eigentliche Abrech-
nung hinausgehen und unabhängig davon sind, ob im konkreten Fall der Patient 
selektivvertraglich betreut wird.

So steht Ihnen selbstverständlich bei Fragen zur Abrechnung bei allen Versicher-
ten unsere Abrechnungsberatung zur Verfügung. Auch die Dokumentationen für 
selektivvertraglich betreute Patienten können uneingeschränkt über unser Mitglie-
derportal an die Datenannahmestelle weitergegeben werden. Für diesen Service 
erhält die KVBW nur dann eine Gegenfinanzierung, wenn auch die Abrechnung 
der DMP-Leistungen über die KV erfolgt.

 �Selektivvertrag zur frühzeitigen Diagnostik und  
Behandlung der trockenen Makuladegeneration  
mit der KKH (tAMD-Vertrag) 
Unbefristete Vertragsverlängerung ab 1. November 2025

Der zum 31. Oktober 2025 auslaufende tAMD-Vertrag konnte im gegenseitigen Ein-
vernehmen der Vertragspartner ab dem 1. November 2025 mit einigen Vertragsan-
passungen unbefristet verlängert werden. Bisher nicht teilnehmende Fachärztinnen 
und Fachärzte für Augenheilkunde können sich weiterhin in den Vertrag einschreiben.

Ab dem 1. November 2025 wird der Vertrag mit folgenden Änderungen unbe-
fristet fortgesetzt:

	� Teilnahmevoraussetzung ist künftig, dass die Praxis über ein Spektral-Domä-
nen-OCT (SD-OCT) oder ein Swept-Source-OCT (SS-OCT) verfügt. Die 
Genehmigung ohne OCT fällt daher weg.

	� Durch die geänderten Teilnahmevoraussetzungen entfallen folgende GOPen: 
99083, 99084, 99088 und 99089. Alle anderen GOPen können in unverän-
derter Form weiterhin abgerechnet werden.

Bisher nicht teilnehmende Fachärztinnen und Fachärzte für Augenheilkunde kön-
nen mittels der auf der Internetseite der KVBW zur Verfügung gestellten Teilnah-
meerklärung oder mittels des Online-Antragsservices ihre Teilnahme am Ver-
trag erklären, um die Leistungen auch erbringen und abrechnen zu können. Die 
zusätzlichen Screenings und Verlaufskontrollen werden mit bis zu 85,00 € extra-
budgetär vergütet.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

Selektivvertrag
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 �Selektivverträge U10/U11/J2 mit der Techniker  
Krankenkasse (TK) 
Aktualisierte Versichertenteilnahmeerklärungen

Die Versichertenteilnahmeerklärungen zu den U10/U11- und J2-Verträgen wurden 
bereits zum 1. Januar 2025 aktualisiert. Jedoch verwenden einige Praxen immer noch 
die alten Formulare, was bei der TK zu einem erheblichen Mehraufwand führt.

Wir möchten Sie darum bitten, ab sofort nur noch die neuen Versichertenteil-
nahmeerklärungen mit den Vertragsnummern 500083 und 500084 zu verwen-
den und die alten Teilnahmeformulare mit den Vertragsnummern 300001 und 
300002 zu entsorgen und nicht mehr zu verwenden. Die gültigen Versicherten-
teilnahmeerklärungen finden Sie auf der Internetseite der KVBW.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �Selektivvertrag Mädchensprechstunde  
M1 mit den Betriebskrankenkassen 
Hinweise zu Vertrags- und Formularanpassungen für  
Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde

Der Vertrag, einige Anlagen und Bestellformulare wurden zum 1. Januar 2026 redak-
tionell überarbeitet und aktualisiert.

Aufgrund der Umbenennung und Logoanpassung des BVF in den „Berufsverband 
der Frauenärztinnen und Frauenärzte e.V.“ wurden folgende Vertragsunterlagen 
und Formulare zum 1. Januar 2026 überarbeitet und aktualisiert:
	� Vertrag M1
	� Anlage 1: Teilnehmende Krankenkassen
	� Anlage 3: Patienteninformation
	� Anlage 4: Teilnahmeerklärung Versicherte
	� Tischvorlage zum Vertrag „M1 Mädchensprechstunde“
	� Fragebogen für die Nutzung in der Praxis
	� Faxformular für die Bestellung der M1-Postkarten

Bitte verwenden Sie künftig ausschließlich die aktualisierten Dokumente. Sie fin-
den diese auf der Internetseite der KVBW.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

Selektivvertrag 
U10/U11/J2

Mädchensprechstunde
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 �Selektivvertrag "Hallo Baby" mit den Betriebskrankenkassen 
Hinweise zu Vertrags- und Formularanpassungen

Der Vertrag, einige Anlagen und Bestellformulare wurden zum 1. Januar 2026 redak-
tionell überarbeitet und aktualisiert.

Aufgrund einer Krankenkassenfusion und der Umbenennung sowie Logoanpassung 
des BVF in den „Berufsverband der Frauenärztinnen und Frauenärzte e.V.“ wur-
den folgende Vertragsunterlagen und Formulare zum 1. Januar 2026 überarbeitet 
und aktualisiert:
	� Vertrag Hallo Baby
	� Anlage 1: Teilnehmende Krankenkassen
	� Anlage 3: Patienteninformation
	� Anlage 4: Teilnahmeerklärung Versicherte
	� Anlage 8: Patienteninformation U0
	� Tischvorlage zum Vertrag “Hallo Baby“

Bitte verwenden Sie künftig ausschließlich die aktualisierten Dokumente. Sie fin-
den diese auf der Internetseite der KVBW.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �Selektivvertrag Gesund schwanger mit den Betriebskrankenkassen 
Hinweise zu Vertrags- und Formularanpassungen

Der Vertrag, einige Anlagen und Bestellformulare wurden zum 1. Januar 2026 redak-
tionell überarbeitet und aktualisiert.

Aufgrund der Umbenennung einer teilnehmenden Krankenkasse und der Umbe-
nennung sowie Logoanpassung des BVF in den „Berufsverband der Frauenärztin-
nen und Frauenärzte e.V.“ wurden folgende Vertragsunterlagen und Formulare 
zum 1. Januar 2026 überarbeitet und aktualisiert:
	� Vertrag Gesund schwanger
	� Anlage 1: Arztinformation
	� Anlage 7: Patienteninformation
	� Anlage 10: Anforderungsschein Labor
	� Anlage 11: Informationsblatt für Labor
	� Anlage 13: Teilnehmende Krankenkassen

Bitte verwenden Sie künftig ausschließlich die aktualisierten Dokumente. Sie fin-
den diese auf der Internetseite der KVBW.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

Hallo Baby

Gesund schwanger

www.kvbawue.de/hallobaby
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 �Selektivvertrag Hypertonie mit den Betriebskrankenkassen 
Hinweise zu Vertrags- und Formularanpassungen

Der Vertrag, einige Anlagen und Bestellformulare wurden zum 1.  Januar 2026 redak-
tionell überarbeitet und aktualisiert.

Aufgrund einer Kassenfusion und des Eintritts des BKK Landesverbands Süd in 
den Vertrag und Ablösung der BKK VAG als Vertragspartner wurden folgende 
Vertragsunterlagen zum 1. Januar 2026 überarbeitet und aktualisiert:
	� Hypertonie-Vertrag BKK LV
	� Anlage 5: Versicherteninformation
	� Anlage 6: Teilnahmeerklärung Versicherte
	� Anlage 7: Datenschutzmerkblatt
	� Anlage 9: Liste der teilnehmenden Betriebskrankenkasse

Bitte verwenden Sie künftig ausschließlich die aktualisierten Dokumente. Sie fin-
den diese auf der Internetseite der KVBW.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �Selektivvertrag Diabetes mit den Betriebskrankenkassen 
Hinweise zu Vertrags- und Formularanpassungen

Der Vertrag, einige Anlagen und Bestellformulare wurden zum 1. Januar 2026 redak-
tionell überarbeitet und aktualisiert.

Aufgrund einer Kassenfusion und des Eintritts des BKK Landesverbands Süd in 
den Vertrag und Ablösung der BKK VAG als Vertragspartner wurden folgende 
Vertragsunterlagen zum 1. Januar 2026 überarbeitet und aktualisiert:
	� Diabetes-Vertrag BKK LV
	� Anlage 7: Versicherteninformation
	� Anlage 8: Teilnahmeerklärung Versicherte
	� Anlage 10: Datenschutzmerkblatt
	� Anlage 11: Liste der teilnehmenden Betriebskrankenkasse

Bitte verwenden Sie künftig ausschließlich die aktualisierten Dokumente. Sie fin-
den diese auf der Internetseite der KVBW.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

Hypertonie

Diabetes

www.kvbawue.de/hypertonie

www.kvbawue.de/diabetes
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 �Vertrag zur POC-CRP-Testung mit dem BKK Landesverband Süd 
Gültig für Fachgruppen der Allgemeinmedizin, Kinder- und 
Jugendmedizin sowie HNO-Ärzte

Die KVBW hat mit dem BKK Landesverband Süd einen Vertrag zur Optimierung der 
Versorgung mit Antibiotika durch POC-Schnelltests (Antibiotikatherapie-Steuerung) in 
den Praxen verhandelt. Die Vereinbarung befindet sich im Unterschriftenverfahren.

Teilnehmen können Fachärzte für Allgemeinmedizin, Praktische Ärzte, hausärztlich 
tätige Internisten, Kinder- und Jugendärzte und Fachärzte für Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde. Die Teilnahme ist mittels Antrag gegenüber der KVBW zu erklären. 
Der Antrag kann über das Antragsportal der KVBW im Mitgliederportal gestellt 
werden. 

Ärztinnen und Ärzte können für Versicherte der beigetretenen Betriebskranken-
kassen die quantitative CRP-Testung innerhalb der Praxisräumlichkeiten über die 
KVBW (Gebührenordnungsposition 99107) abrechnen. Die CRP-Tests unterstüt-
zen Ärztinnen und Ärzte bei der Entscheidung über den gezielten Einsatz von 
Antibiotika bei Infekten der oberen Atemwege und leisten somit einen wesent-
lichen Beitrag zur Bekämpfung neuer antimikrobieller Resistenzen. Die Leistung 
wird mit 10,50 Euro vergütet. Die Liste der teilnehmenden Betriebskrankenkassen 
ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der KVBW veröffentlicht.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �Grippeimpfungen 
Vorbestellung von Grippeimpfstoffen für die Impfsaison 
2026/2027

Mit den Krankenkassen in Baden-Württemberg konnte vereinbart werden, dass 
in der Impfsaison 2026/2027 eine Vorbestellquote von bis zu 115 % gegenüber 
den in der Impfsaison 2024/2025 tatsächlich erbrachten Grippeimpfungen als wirt-
schaftlich gilt. Die Regelung, dass Grippeimpfstoffe auch für Satzungsleistungspati-
enten über den Sprechstundenbedarf zu beziehen sind, wurde bis zum 31. März 
2027 verlängert. 

Für weitere Informationen steht Ihnen die "Verordnungsberatung Impfun-
gen, Heil- und Hilfsmittel" unter der Telefonnummer:
0711 7875-3669 oder E-Mail: verordnungsberatung@kvbawue.de  
zur Verfügung.

Früherkennung und 
Frühförderung

Weitere Informationen 
zu Schutzimpfungen  
können Sie unserer 
Homepage entnehmen:

www.kvbawue.de/poc-crp-vertrag

www.kvbawue.de/impfungen
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 ENDO-EVE:  Neues Versorgungs- und Behandlungsprogramm 
für Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde 
Vom Innovationsfonds gefördertes Projekt ENDO-EVE startet 
am 1. Mai 2026 im Rahmen eines Selektivvertrags 

Endometriose gehört zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen – und wird 
dennoch oft erst nach Jahren diagnostiziert. Für betroffene Frauen bedeutet dies einen 
langen Leidensweg, für gynäkologische Praxen einen hohen Beratungs- und Koordi-
nationsaufwand..

Das vom Innovationsfonds geförderte Projekt ENDO-EVE (Endometriose effektiv 
erkennen und koordiniert ganzheitlich therapieren) setzt genau hier an. Ziel ist 
eine rechtzeitige, strukturierte Erkennung, eine standardisierte Ersteinschätzung 
sowie eine koordinierte Weiterleitung und Behandlung in spezialisierten Zentren.

Wer kann teilnehmen?

Ärztliche Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle bei der KVBW zugelassenen, angestellten und 
ermächtigten Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde.
Für die Teilnahme ist einmalig eine ausgefüllte und unterzeichnete Teilnahmeer-
klärung an die KVBW zu übersenden.

Patientinnen
Teilnahmeberechtigt sind Frauen ab 18 Jahren mit mindestens einem endomet-
riose-spezifischen Leitsyndrom, die bei einer der teilnehmenden Krankenkassen 
(unter anderem AOK BW, TK, IKK gesund plus, diverse Betriebskrankenkassen) 
versichert sind.

So läuft ENDO-EVE in Ihrer Praxis ab

Das Projekt ist in zwei Phasen aufgebaut und beinhaltet folgende Tätigkeiten:

1. Kontrollphase
	� Ausfüllen eines kurzen Rückmeldebogens
	� Übermittlung via KIM an das Studienzentrum Halle

2. Interventionsphase
	� Durchführung eines strukturierten Endometriose-Assessments gemeinsam 
mit der Patientin

	� Übermittlung des Assessments via KIM an das Studienzentrum Halle
	� Weiterleitung an eines der teilnehmenden Studienzentren (Halle, Heidelberg, 
Tübingen)
	� Ihre Patientinnen erhalten dort eine individuelle, interdisziplinäre Versorgung 
sowie kostenfreien Zugang zur Online-Selbsthilfe-App.

Für Ihre Leistungen im Rahmen des Projekts erhalten Sie die folgende extrabud-
getäre Vergütung im Rahmen der Quartalsabrechnung über die KVBW:
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Kontrollphase:
	� Teilnahmemanagement: 48 € / Patientin
	� Weiterleitungsmanagement an Endometriosezentrum (Studienzentren Halle, 
Heidelberg, Tübingen): 48 € / Patientin

Interventionsphase:
	� Teilnahmemanagement: 48 € / Patientin
	� Endometriose-Assessment: 72 € / Patientin
	� Weiterleitungsmanagement an Endometriosezentrum (Studienzentren Halle, 
Heidelberg, Tübingen): 48 € / Patientin

Jetzt teilnehmen

Machen Sie mit und werden Sie Teil des ENDO-EVE-Netzwerks für eine moderne, 
strukturierte und patientenzentrierte Endometriose-Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Projekthomepage unter  
www.endo-eve.de  sowie auf der Internetseite der KVBW.

 �Selektivvertrag Blutreinigungsverfahren mit AOK BW 
Vertragsanpassungen zum 1. Januar 2026

Mit einer Änderungsvereinbarung zum 1. Januar 2026 haben die Vertragspartner eine 
künftige jährliche dynamische Vergütungserhöhung im Rahmen des Vertrages analog 
der Dynamisierung der Dialysesachkosten im EBM sowie weitere Anpassungen ver-
einbart.

Ab 2026 erfolgt künftig jährlich eine dynamische Erhöhung der Dialysesachkos-
tensätze und Zuschläge im Rahmen des Vertrages. Die jeweils ab dem 1. Januar 
geltenden Vergütungen werden nach Information durch die AOK BW auf der 
Internetseite der KVBW veröffentlicht.

Endo-Eve-Vertrag

www.kvbawue.de/endo-eve-vertrag
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Daneben wurden folgende weitere Anpassungen im Vertrag und den Anlagen 
vorgenommen:

	� Aufnahme der Aufgaben des Dialysepersonals vor, während und nach der 
Dialysebehandlung.

	� Anpassung des Melde- und Prüfverfahrens bei Abweichungen vom Dialysere-
zept: Es muss künftig keine Meldung mehr an die AOK BW erfolgen, wenn 
bei einem Patienten vom Dialyserezept abgewichen wird. Dafür wurde ein 
Prüfmodus in den Vertrag aufgenommen, der bei Überschreitung einer fest-
gelegten prozentualen Grenze bei Abweichungen vom Dialyserezept greift.

	� Das Versicherteninformations- und Datenschutzmerkblatt wurde aktualisiert.
	� Die Anlagen „Dialysemeldung“ und „Einmalige patientenbezogene Begrün-
dung“ wurden redaktionell angepasst sowie die Rücksendeadressen aktuali-
siert. Eine Übersendung per Fax ist künftig nicht mehr möglich.

Informationen zur Abrechnung:
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

 �Rückwirkende Erhöhung der Impfvergütung 
Die Impfvergütung für Versicherte der Ersatz-, Betriebs- und 
Innungskrankenkassen sowie der Knappschaft wurde rückwir-
kend zum 1. Oktober 2025 erhöht. 

Die Vergütungsübersicht mit den neuen Beträgen sowie die aktuell gültigen 
Schutzimpfungsvereinbarungen können Sie auf unserer Homepage einsehen.

Die neuen Beträge sind spätestens ab dem 1. April 2026 bei den Ihnen bekannten 
Gebührenordnungspositionen (Impfziffern) hinterlegt.

Für weitere Informationen steht Ihnen die "Verordnungsberatung Impfun-
gen, Heil- und Hilfsmittel" unter der Telefonnummer:
0711 7875-3669 oder E-Mail: verordnungsberatung@kvbawue.de  
zur Verfügung.

Die aktualisierten  
Vertragsunterlagen 
sowie Formulare finden 
Sie auf der Internet-
seite der KVBW. 

Impfen
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	�Neue Funktion im Mitgliederportal 
Aktualisieren Sie Ihre Kontaktdaten ganz einfach online 

Damit wir Sie als Mitglied zuverlässig erreichen und optimal unterstützen können, 
sind aktuelle Stammdaten unerlässlich. Genau hier setzt das Mitgliederportal der 
KVBW an: Es bietet Ihnen eine neue Funktion, mit der Sie Ihre persönliche Daten 
einfach, sicher und jederzeit selbst einsehen und pflegen können – ohne Papier, 
ohne Umwege.

Viele Services im Mitgliederportal sind noch wenig bekannt, dabei erleichtern sie 
den Alltag spürbar. So greifen Anträge direkt auf bereits hinterlegte Angaben 
zurück, wodurch Sie sich Zeit bei der Antragstellung sparen. Gleichzeitig stellen 
aktuelle Kontaktdaten sicher, dass wichtige Informationen auch wirklich bei Ihnen 
ankommen – ein entscheidender Punkt mit Blick auf kommende Aufgaben, wie 
etwa die Vorbereitung der Wahlen 2028.

Wie einfach die Datenpflege im Mitgliederportal funktioniert, zeigen wir Ihnen 
im Folgenden Schritt für Schritt. Ein kurzer Blick lohnt sich – für Sie und für eine 
reibungslose Kommunikation mit Ihrer KVBW.

Anleitung zur Aktualisierung der eigenen Daten:

1. Öffnen des Mitgliederportals
a. entweder über das Internet: https://dienste.portal.kvbawue.de/bw-mp-profile

b. �oder über das Sichere Netz der KVen (SNK):  
https://dienste.portal.kvbw.kv-safenet.de/bw-mp-profile  
(Für das Einwählen in das SNK muss man in der Praxisverwaltungssoftware 
eingewählt sein.)

2. �Anmelden mit der KVBW-Benutzerkennung 
Eingabe von Benutzername und Kennwort. 

Verschiedenes

https://tinyurl.com/28cfednm

Mitgliederportal
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3. Es öffnet sich folgende Übersicht und auf „Persönliche Daten“ gehen

4. �Nun direkt die Angaben zur Wohnadresse und zu den Kontaktdaten prüfen 
und bei Bedarf ändern.

5. Zum Abschluss „speichern“ der Angaben.
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 �Tamly App zur Unterstützung bei der Therapieplatzsuche 
Die KVBW ist Kooperationspartnerin des Ophelia e. V. und  
dessen Tamly App

Mit der kostenlosen App Tamly können Patientinnen und Patienten nach Therapeu-
tinnen und Therapeuten suchen, diese in einer Merkliste speichern und organisieren. 
Sobald ein Therapeut oder eine Therapeutin aus der Merkliste telefonisch erreichbar 
ist, werden die Benutzer über die App benachrichtigt.

Unterstützen auch Sie Ihre Patientinnen und Patienten bei der Therapieplatzsuche, 
indem Sie Tamly weiterempfehlen und Info-Flyer in Ihrer Praxis auslegen. Weitere 
Informationen über die App und Infomaterialien finden Sie unter www.tamly.de.

KVBW- Kooperation mit Ophelia e.V.

Der Zweck dieser Kooperation ist es, die Zugangsbarrieren zur Inanspruchnahme 
von psychotherapeutischen Leistungen mit Hilfe der Tamly App bei der Ver-
mittlung von Psychotherapieplätzen in Baden-Württemberg bedarfsgerecht und 
anwenderfreundlich zu überwinden. Hierdurch soll die Souveränität der hilfesu-
chenden Patientinnen und Patienten gestärkt werden. Über die Förderung des 
Direktzugangs zur psychotherapeutischen Versorgung soll zudem die Terminser-
vicestelle in Baden-Württemberg entlastet werden.

Datenschutz:
Die KVBW stellt die über die Arztsuche öffentlich zugänglichen Daten der Ver-
tragspsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten Ophelia e.V. zur Anzeige in 
der Tamly App zur Verfügung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. f ) DSGVO, 

Weitere Informationen
E-Mail: team@tamly.de
Anschrift: Ophelia e.V., Rottweiler Str. 8a, 12247 Berlin
Website: www.tamly.de
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 �Praxisurlaub 
Abwesenheits-/ Vertretermeldung digital melden

Eine Bitte in eigener Sache: Die Abwesenheits- und Urlaubszeiten sind ab sofort 
bequem, schnell und immer nachvollziehbar über das Mitgliederportal an die KV 
Baden-Württemberg zu melden.

1.	� Melden Sie sich wie gewohnt mit Benutzername und Kennwort im  
Mitgliederportal an. 

2.	 Klicken Sie auf den Menüpunkt „Praxisorganisation“.
3.	 Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf „Vertreter melden“
4.	 Geben Sie Ihre persönlichen Daten und die Daten Ihres Vertreters an.
5.	 Speichern Sie Ihre Angaben.

Die Anzeigepflicht gilt ab einer Abwesenheit von sieben Kalendertagen in Folge.

Weitere Informationen
E-Mail: team@tamly.de
Anschrift: Ophelia e.V., Rottweiler Str. 8a, 12247 Berlin
Website: www.tamly.de
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	KVBW-Terminberatungsteam unterstützt  
bei Terminmeldungen
Berater kontaktieren Praxen und akquirieren Termine 

Die Terminservicestelle (TSS) der 116117 braucht weiterhin Termine aus allen Fach-
gruppen. Unsere neue TSS-Mitgliederberatung berät Sie, wie Sie am besten Termine 
melden, wie das Meldesystem funktioniert und mit welchen Zuschlägen Sie rechnen 
können. Wir möchten die Praxen dabei unterstützen, diese vom Gesetzgeber nach 
wie vor finanzierte Möglichkeit der Patientensteuerung auch zum Wohl der Praxis 
einzusetzen. Dafür wird unser neues TSS-Beratungsteam gezielt auf Praxen zugehen 
und passende Termine akquirieren.

Terminmeldungen lohnen sich
Die Termine, die Sie der TSS zur Verfügung stellen, werden extrabudgetär im 
gesamten Quartal vergütet. Zusätzlich erhalten Sie Zuschläge auf die Versicher-
ten-, Grund- oder Konsiliarpauschale (VGP). Zum Beispiel sind es im TSS-Akut-
fall 200 Prozent Zuschlag auf die VGP bis zum nächsten Kalendertag, nach Ein-
schätzung durch SmED, im TSS-Terminfall 100 Prozent Zuschlag auf die VGP (bis 
4. Kalendertag nach der Terminvermittlung), 80 Prozent Zuschlag auf die VGP 
(vom 5. bis 14. Kalendertag) und 40 Prozent Zuschlag auf die VGP (vom 15. bis 
35. Kalendertag). Im Hausarztvermittlungsfall wird die Vermittlung eines Behand-
lungstermins in einer fachärztlichen oder psychotherapeutischen Praxis mit 15,63 
Euro vergütet. 

TSS-Mitgliederberatung:
0711 7875-3960

	Abrechnung & Honorar

Abrechnungsberatung
0711 7875-3397, abrechnungsberatung@kvbawue.de

	Niederlassung

Kooperations- und Niederlassungsberatung
0761 884-3700, kooperationen@kvbawue.de

Börsen
Online-Börse zur Vermittlung von Praxen, Kooperationen, Vertretungen, 
Stellen, Mobiliar und Geräten
www.kvbawue.de/boersen

Service
Terminmeldungen
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	Praxisservice

Betriebswirtschaftliche Praxisberatung & Businessplan, Beratungstermine 
zu QM und Praxismanagement
0711 7875-3300
praxisservice@kvbawue.de

Hilfe für Praxen in existenziellen oder finanziellen Krisen: DocLineBW
0711 7875-3300 
doclinebw.praxisservice@kvbawue.de

	Verordnungen

Arzneimittel
0711 7875-3663

Impfungen, Heil- und Hilfsmittel
0711 7875-3669
Impfungen 0711 7875-3690

Betreuung Prüfverfahren
0711 7875-3630

Sprechstundenbedarf
0711 7875-3660 

DocLineBW
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Pharmakotherapie-Beratungsdienst für Vertragsärzte

Klinische Pharmakologie Heidelberg
Weblink:	 www.ukhd.de/aid-konsil-kv
E-Mail:	 Aid.Konsil-KV@med.uni-heidelberg.de

Klinische Pharmakologie Tübingen
Weblink:	 Uniklinik Tübingen: Pharmakotherapie-Beratung für Vertragsärzte
E-Mail:	 arzneimittelinfo@med.uni-tuebingen.de

Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit
Kooperationen mit zwei Instituten, die Anfragen bezüglich Arzneimittelverord-
nungen in Schwangerschaft und Stillzeit beantworten.

Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie,
Charité-Universitätsmedizin Berlin
www.embryotox.de,  
Telefon: 030 450525-700 (Beratung),  
Fax: 030 450525-902

Institut für Reproduktionstoxikologie,
Universitäts-Frauenklinik Ulm
www.reprotox.de, 
Telefon: 0731 500-58655,  
Fax: 0731 500-58656,  
paulus@reprotox.de

	Sicher vernetzt - IT in der Praxis

IT-Beratung
0711 7875-3570, itp@kvbawue.de

Mitgliederportal
Information und Online-Dienste im geschützten Bereich 
0711 7875-3555, mitgliederportal@kvbawue.de
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MedCall Patiententelefon nutzen
MedCall unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach Ärztin-
nen, Ärzten oder Psychotherapeutinnen beziehungsweise Psychotherapeuten. 
Für KVBW-Mitglieder besteht die Möglichkeit, über MedCall auf spezielle Qualifi-
kationen oder ein besonderes Praxisspektrum aufmerksam zu machen. Wer von 
diesem Service profitieren möchte, muss nur einen Fragebogen ausfüllen, den wir 
Ihnen gerne zusenden.

0711 7875-3309

Hilfe bei Gesundheitstagen
Sie sind interessiert an Unterstützung bei Ihrem regionalen Gesundheitstag? Dann 
fordern Sie unsere Hilfe an. 

Ansprechpartnerin:
Claudia Eisele 
0721 5961-1185 
claudia.eisele@kvbawue.de

Qualitätssicherung

Genehmigungspflichtige Leistungen
BD Freiburg	 0761 884-4402 
BD Karlsruhe	 0721 5961-1160 
BD Reutlingen	 07121 917- 2356 
BD Stuttgart	 0711 7875-3467

qualitaetssicherung-genehmigung@kvbawue.de

Hygiene

07121 917-2131
Hygiene-und-medizinprodukte@kvbawue.de
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	Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Dienstplanung mit BD-online, Dienstpflicht und Vertretung

notfalldienst@kvbawue.de

BD-Online	 07121 / 917-2011
Praxismanagement	 0711 / 7875-3011
Datenmanagement	 0761 / 884-4011

	Rechtsfragen zur vertragsärztlichen Tätigkeit

recht@kvbawue.de

	Rat einholen beim Bezirksbeirat

Ihre kollegialen Ansprechpartner vor Ort

Aufgrund der satzungsgemäßen Regelungen fungieren die von Ihnen gewählten 
Bezirksbeiräte als Sprachrohr zu Vorstand und Vertreterversammlung. Zu errei-
chen sind sie in allen vier Bezirksdirektionen über ihre Sekretariate. Diese vermit-
teln jeweils Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr den Kontakt:

Direktkontakt:
Bezirksbeirat Freiburg
0761 884-4158
bezirksbeiratbdfr@kvbawue.de

Bezirksbeirat Karlsruhe
0721 5961-1152
bezirksbeiratbdka@kvbawue.de

Bezirksbeirat Reutlingen
07121 917-2124
bezirksbeirat-bdrt@kvbawue.de

Bezirksbeirat Stuttgart
0711 7875-3245
Fax: 0711 7875-483885
bezirksbeiratbdst@kvbawue.de
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	�Die Angebote der Management Akademie (MAK)

Aktuelle Informationen zu den Seminarangeboten finden Sie im Internet unter 
www.mak-bw.de.
Für weitergehende Fragen zu den Seminarinhalten, Terminen oder Seminarorten 
steht das Team der Management Akademie (MAK) gern zur Verfügung.

Telefon 		 0711 7875-3535
Telefax		  0711 7875-483888
E-Mail		  info@mak-bw.de
www.online-kurse.mak-bw.de

Haben Sie Interesse? Dann sichern Sie sich Ihren Seminarplatz und füllen das 
in der Anlage beigefügte Anmeldeformular der MAK aus.

Die MAK freut sich auf Ihren Besuch!

Fortbildung und Veranstaltungen

Online-Kurse der MAK
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Online-Kurse www.online-kurse.mak-bw.de

Kursname Zielgruppe Weitere Informationen

Grundlagen der Hygiene in der Arzt-

praxis

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbeitende und Auszubildende, die in einer Praxis tätig 

sind und ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Hygiene erwerben, auffrischen oder 

festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 01/26

Gebühr: 59,-

Dauer: 45 min., vertont

CME-Punkte: 2

(K)eine Kunst: Kommunikation im 

Praxisalltag 

Praxismitarbeitende und Auszubildende, die ihr Grundverständnis von Kommu-

nikation auffrischen oder erweitern wollen.

Kurs-Nr.: eL 02/26

Gebühr: 39,-

Dauer: 30 min., unvertont

CME-Punkte: 0

Sicher ist sicher: Datenschutz im Pra-

xisalltag leben und managen

Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Praxismitarbeitende 

und Auszubildende, die Kenntnisse zum Datenschutz erlangen, erweitern oder 

vertiefen wollen.

Kurs-Nr.: eL 03/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 90 min., vertont

CME-Punkte: 4

Hieb- und stichfest: Verordnung von 

Schutzimpfungen

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig Impfungen 

durchführen und ihre Kenntnisse über deren Hintergründe und Verordnung 

erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 04/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 100 min., vertont

CME-Punkte: 4

Jetzt zählt‘s: Hausärztliche Grundla-

gen des EBM

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende in Hausarztpraxen, die Leistungen nach 

dem EBM abrechnen und diesbezügliche Kenntnisse erwerben, erweitern oder 

auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 05/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 110 min., vertont

CME-Punkte: 4

Ach du liebe Zeit! Zeit- und Selbst-

management in der Praxis

Praxismitarbeitende, die sich mehr Struktur und ein effektives Zeitmanagement 

in ihrem Arbeitsalltag wünschen.

Kurs-Nr.: eL 06/26

Gebühr: 59,-

Dauer: 45 min., vertont

CME-Punkte: 2

Wirkstoff Wissen: Verordnung von 

Sprechstundenbedarf

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verordnung von SSB 

erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 07/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 90 min., vertont

CME-Punkte: 4

Mittel und Wege: Verordnung von 

Heilmitteln

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verordnung von 

Heilmitteln erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 08/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 90 min., vertont

CME-Punkte: 4

Quality Matters: Wie Sie QM erfolg-

reich in Ihrer Praxis etablieren

Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Praxismitarbeitende 

und Auszubildende, die Kenntnisse darüber erwerben möchten, mit welchen 

Instrumenten Sie QM in Ihrer Praxis langfristig etablieren und umsetzen können.

Kurs-Nr.: eL 09/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 90 min., vertont

CME-Punkte: 4

Fit und fair im Umgang mit IGeL-

Angeboten

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig IGeL anbieten 

und ihre Kenntnisse darüber erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 10/26

Gebühr: 98,-

Dauer: 90 min., unvertont

CME-Punkte: 4

Vom DMP zum Aha! – Organisa-

torische Rahmenbe-dingungen im 

Disease-Management-Programm

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die ihre Kenntnisse auf dem Gebiet 

des Disease-Management-Programms (DMP) erwerben, auffrischen oder festi-

gen wollen.

Kurs-Nr.: eL 11/26

Gebühr: 59,-

Dauer: 45 min., unvertont

CME-Punkte: 2

Fortbildung ist Trumpf:
Die Angebote der Management Akademie der KVBW (MAK)
Termine RS 2. Quartal 2026
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mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr 
in Euro

CME- 
Punkte

Seminar-
Nr.

EBM für Einsteiger – 
Haus-/Kinderarztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

29. April 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 
02R

EBM für Einsteiger – 
Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

6. Mai 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 06S

EBM für Fortgeschrittene - 
Kinderarztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende aus 
Kinderarztpraxen

22. April 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 13K

EBM für Fortgeschrittene - 
Hausarztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende aus 
Hausarztpraxen

20. Mai 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 10K

EBM für Fortgeschrittene - 
Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende aus 
internistischen Praxen

24. Juni 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 17S

EBM für Einsteiger – 
Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende aus 
Augenarztpraxen

17. Juni 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 16S

Intensiv-Workshop Abrech-
nungsmanager (Hausarzt-
praxis) 

Ärztinnen/Ärzte, Erstkräfte, 
Praxismitarbeitende aus Haus-
arztpraxen, der Kurs schließt mit 
einer Prüfung ab

20. bis 22. April 
2026 + 29. April 
2026 (Prüfungstag)

jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr 
Prüfungstag: 9.00 
bis 11.00 Uhr

BD  
Freiburg

Prüfungs-
tag: Live-
Online

389,- 34 F 22

UV-GOÄ sicher anwen-
den – verschenken Sie kein 
Honorar

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende, Auszubildende

10. Juni 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 
25R

GOÄ für Einsteiger Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, 
Auszubildende, nicht für 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten

13. Mai 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 29S

GOÄ für Einsteiger Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, 
Auszubildende, nicht für 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten

24. Juni 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 
30R

GOÄ für Fortgeschrittene Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, nicht für 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten

15. April 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 35S

Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
Arzneimittel und Heilmittel 
- so können Sie Nachforde-
rungen vermeiden

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

12. Juni 2026 15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 
40R

Das große 1x1 der Verord-
nungen – Arzneimittel, Ver-
bandmittel & Co.

Haus-/Fachärztinnen und -ärzte 29. April 2026 15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 5 oL 42K

Das große 1x1 der Verord-
nungen – Heilmittel, Hilfsmit-
tel & Co.

Ärztinnen/Ärzte 17. Juni 2026 15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 5 oL 45F

Update Impfen Praxismitarbeitende 22. April 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

BD Frei-
burg

98,- 0 F 47

Verordnung von Sprechstun-
denbedarf ohne Stolperfallen 
und Regressgefahr

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

8. Mai 2026 15.00 bis 17.30 
Uhr

Live-
Online

49,- 3 oL 50K

ABRECHNUNG / VERORDNUNG

Live-Online-/Präsenz-Seminare  

Informationen und weitere Angebote unter: www.mak-bw.de  
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BETRIEBSWIRTSCHAFT / ZULASSUNG

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr 
in Euro

CME- 
Punkte

Seminar-
Nr.

Starterseminar für neu nie-
dergelassene Haus-/Fachärzte

Haus-/Fachärztinnen und -ärzte 9. Mai 2026
9.30 bis 17.10 
Uhr

BD Stutt-
gart

kostenlos: 
Anmel-
dung 
erforder-
lich

8 S 227

Der Weg in die eigene Praxis 
- Modul 2: Von der be-triebs-
wirtschaftlichen Planung zur 
erfolgreichen Praxisführung

Ärztinnen/Ärzte, nicht für 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten

17. April 2026
16.00 bis 19.30 
Uhr

Live-
Online

69,- 4
oL 
53S/2

Der Weg in die eigene Pra-
xis - Modul 3: Telematik und 
Steuern

Ärztinnen/Ärzte, nicht für Psy-
chotherapeutinnen und -thera-
peuten

24. April 2026
16.00 bis 19.30 
Uhr

Live-
Online

69,- 4
oL 
53S/3

Anstellung – ja, aber wie?
Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten

10. Juni 2026
15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 56F

MVZ in Theorie und Praxis

Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende in Leitungs-
funktion

6. Mai 2026
15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 58F

Gegen dieses Virus hilf kein 
Medikament – Cybersicher-
heit in der Praxis

Praxismitarbeitende 17. Juni 2026
15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 0
oL 
62R

Mensch trifft Maschine: Künst-
liche Intelligenz in der medizi-
nischen Versorgung

Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende

15. April 2026
15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 65K

Praxis sucht Nachfolger
Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten

17. Juni 2026
15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 67K

KOMMUNIKATION

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr 
in Euro

CME- 
Punkte

Seminar-
Nr.

Das Telefon – die Visitenkar-te 
der Praxis

Praxismitarbeitende, Auszubil-
dende

6. Mai 2026
15.00 bis 19.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

98,- 0 S 71

Medical English für 
Medizinische Fachangestellte

Voraussetzung: drei bis vier Jahre 
Schulenglisch, Praxismitarbeiten-
de, Auszubildende

16. April 2026
9.30 bis 17.00 
Uhr

BD Reut-
lingen

159,- 0 R 77

Medical English für 
Medizinische Fachangestellte

Voraussetzung: drei bis vier Jahre 
Schulenglisch, Praxismitarbeiten-
de, Auszubildende

11. Juni 2026
9.30 bis 16.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 0 oL 78F

Kommunikationstraining: 
Durch klaren Austausch die 
Teamarbeit verbessern

Praxismitarbeitende, Auszubil-
dende

25. Juni 2026
14.00 bis 19.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

98,- 0 S 82
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PRAXISMANAGEMENT

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr 
in Euro

CME- 
Punkte

Seminar-
Nr.

Personalgewinnung und Per-
sonalbindung in Zeiten des 
Fachkräftemangels

Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende in Leitungs-
funktion

21. Mai 2026
9.00 bis 17.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

159,- 11 S 86

Alles im Flow: Erfolgreicher 
Praxisbetrieb durch Struktur 
und Kommunikation

Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende

30. April 2026
15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 88F

Entschieden zum Erfolg: Perso-
nalführung für Mitarbeitende

Praxismitarbeitende in Leitungs-
funktion

15. April 2026
09.00 bis 17.00 
Uhr

BD Reut-
lingen

159,- 0 R 92

Teamentwicklung und 
professionelle Teamarbeit in 
der Praxis

Praxismitarbeitende 20. Mai 2026
10.00 bis 17.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

159,- 0 S 95

Praxistipps für Psychothera-
peuten – die Organisation im 
Überblick

Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten

26. Juni 2026
15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 97S

Prävention und Deeskalati-
on: Krisen und Gewalt in der 
Praxis

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutinnen 
und -therapeuten, Pra-
xismitarbeitende und 
Auszubildende

22. April 2026
15.00 bis 19.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

98,- 7 S 98

Alles was Recht ist: Arbeits-
rechtliche Grundlagen der 
Praxis

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende in 
Leitungsfunktion

22. April 2026
9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 101S

Rechtssicheres Praxismanage-
ment – den Behandlungsver-
trag professionell umsetzen

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende in 
Leitungsfunktion

20. Mai 2026
15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 5
oL 
103R

Wiederbelebende Sofort-
maßnahmen

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

9. Mai 2026
9.00 bis 16.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

129,- 10 S 107

Mit anspruchsvollen Patienten 
erfolgreich interagieren

Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

15. April 2026
15.00 bis 19.00 
Uhr

BD Karls-
ruhe

98,- 0 K 109

Mit anspruchsvollen Patienten 
erfolgreich interagieren

Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

10. Juni 2026
15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 0 oL 110S

Fit am Empfang: Der erste 
Eindruck zählt

Praxismitarbeitende, 
Auszubildende

17. Juni 2026
15.00 bis 19.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

98,- 0 S 113

Praxisalltag ohne Rezept – ein 
Modell der Zukunft?

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende in 
Leitungsfunktion

18. Juni 2026
15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 5
oL 
116R

Digi-Managerin (Arztpraxis)
Praxismitarbeitende, nicht für 
Auszubildende

Modul 1+2:
6. bis 7. Mai 2026 +
Modul 3+4:
20. bis 21. Mai 2026 
+ Projektvorstellung:
10. Juni 2026 

Module 1-3:
jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr
Modul 4:
9.00 bis 13.00 
Uhr
Projektvorstellung:
9.00 bis 12.30 
Uhr

Module 
1+2:
BD Stutt-
gart
Module 
3+4: 
Live-
Online 
Projekt-
vorstellung: 
Live-
Online

299,- 0 S 119
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PRAXISMANAGEMENT

Fachkraft für Impfmanage-
ment

Praxismitarbeitende, nicht für 
Auszubildende

19./20. Mai 2026 + 
10. Juni 2026

jeweils
9.00 bis 18.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

299,- 0 S 122

Intensivkurs Praxismanagerin Praxismitarbeitende 4. bis 8. Mai 2026

Mo, 11.00 bis 
17.00 Uhr,
Di - Do, 9.00 bis 
17.00 Uhr und
Fr, 9.00 bis 
14.00 Uhr

BD Karls-
ruhe

689,- 0 K 126

Exklusiv-Workshop für Praxis-
managerinnen

Teilnehmende des Intensivkurses 
Praxismanagerin, Fachwirtinnen 
und Fachwirte

16./17. April 2026
jeweils
9.00 bis 17.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

259,- 0 S 130

Quer- oder Neueinsteiger – 
wir erleichtern Ihnen den Start 
in den Praxisalltag - Modul 1

Praxismitarbeitende als Quer- 
oder Neueinsteigerinnen und 
-einsteiger

11. Juni 2026
9.00 bis 17.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 0
oL 
136K/1

Quer- oder Neueinsteiger – 
wir erleichtern Ihnen den Start 
in den Praxisalltag - Modul 2

Praxismitarbeitende als Quer- 
oder Neueinsteigerinnen und 
-einsteiger

12. Juni 2026
9.00 bis 17.00 
Uhr

BD Karls-
ruhe

159,- 0 K 136/2

Neue Mitarbeitende profes-
sionell ausbilden und einar-
beiten

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

7. Mai 2026
9.00 bis 16.30 
Uhr

BD Stutt-
gart

159,- 10 S 139

QUALITÄTSMANAGEMENT

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr 
in Euro

CME- 
Punkte

Seminar-
Nr.

Basiskurs Qualitätsmanage-
ment

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende

8./9. Mai 2026 Fr, 14.00 bis 
19.00 Uhr +
Sa, 9.00 bis 16.00 
Uhr

Live-
Online

259,- 18 oL 
144K

Basiskurs Qualitätsmanage-
ment

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende

19./20. Juni 2026 Fr, 14.00 bis 
19.00 Uhr +
Sa, 9.00 bis 16.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

259,- 18 S 145

Ausbildung zum Qualitätsbe-
auftragten (Arztpraxis)

Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten, 
erfahrene Praxismitarbeitende

11. Juni 2026 + 
2. Juli 2026 +
23. Juli 2026

jeweils
9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

369,- 25 oL 
150S

Datenschutz in der Praxis Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende

28. April 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 
153S

Datenschutz - Refresherkurs Datenschutzbeauftragte 23. Juni 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 
156F

Arbeitsschutz in der Arzt-
praxis

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende

12. Mai 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 
158S
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QUALITÄTSSICHERUNG UND -FÖRDERUNG

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr 
in Euro

CME- 
Punkte

Seminar-
Nr.

Psychotherapie und Frühe 
Hilfen

Ärztinnen/Ärzte, Psychothera-
peutinnen und -therapeuten

23. April 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

kostenlos: 
Anmel-
dung 
erforder-
lich

7 oL 
233K

Hygiene in der Praxis – 
Haus-/Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende,  Auszubildende

14. April 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 7 oL 
162S

Hygiene in der Praxis – 
Haus-/Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende,  Auszubildende

19. Mai 2026 14.00 bis 19.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

98,- 8 S 163

Hygiene in der Praxis – 
psychotherapeutische Praxen

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten, 
Praxismitarbeitende

5. Mai 2026 15.00 bis 17.30 
Uhr

Live-
Online

49,- 4 oL 
168R

Hygiene: Der Weg zu einer 
erfolgreichen Desinfektion in 
der Arztpraxis

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

16. Juni 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 7 oL 
170S

Kurs zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, der Kurs 
schließt mit einer Prüfung ab

16. bis 18. April 
2026 + 24. April 
2026 (Prüfungstag) 

jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr
Prüfungstag: 9.00 
bis 18.15 Uhr

BD Frei-
burg

429,- 25 F 178

Kurs zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, der Kurs 
schließt mit einer Prüfung ab

7. bis 9. Mai 2026 + 
13. Mai 2026 
(Prüfungstag) 

jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr
Prüfungstag: 9.00 
bis 18.15 Uhr

BD Reut-
lingen

429,- 25 R 179

Kurs zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, der Kurs 
schließt mit einer Prüfung ab

25. bis 27. Juni 2026 
+ 3. Juli 2026 
(Prüfungstag) 

jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr
Prüfungstag: 9.00 
bis 18.15 Uhr

BD Karls-
ruhe

429,- 25 K 180

Aufbereitung von Medizin-
produkten – Refresherkurs

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende, die bereits 
eine Sachkenntnis (Zertifikat) 
erworben haben

13. Juni 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

159,- 11 S 185

Moderatorentraining für 
Qualitätszirkel

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten, die einen 
Qualitätszirkel leiten

18. April 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 11 oL 
188S

Moderatorentraining für 
Qualitätszirkel

Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten, die einen 
Qualitätszirkel leiten

27. Juni 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

BD Reut-
lingen

159,- 11 R 189

Ethikberatung im Qualitäts-
zirkel

Teilnehmende des 
Moderatorentrainings für 
Qualitätszirkel

21. Mai 2026 15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 
192F

Hautkrebs-Screening – 
Fortbildung für Hausärzte

Fachärztinnen und Fachärzte 
für Allgemeinmedizin, Innere 
Medizin

27. Juni 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

229,- 8 S 196

Behandlungs- und Schu-
lungsprogramm für Typ-
2-Diabetiker, die nicht Insulin 
spritzen (ZI)

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

13. Juni 2026 
(Ärztinnen/Ärzte 
und 
Praxismitarbeiten-
de) + 
16. Juni 2026 
(Praxismitarbei-
tende)

jeweils 
9.00 bis 17.00 
Uhr

Tag 1: 
Live-
Online
Tag 2: 
BD Karls-
ruhe

159,- 9 K 201
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Behandlungs- und Schulungs-
programm für Patienten mit 
Hypertonie (ZI)

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

8. Mai 2026
(Ärztinnen/Ärzte 
und 
Praxismitarbeiten-
de) + 
9. Mai 2026 
(Praxismitarbei-
tende)

Fr, 15.00 bis 
19.00 Uhr,
Sa, 9.00 bis 17.00 
Uhr

Live-
Online

129,- 
(Ärztin-
nen/Ärzte)
139,- 
(Praxismit-
arbeiten-
de)

5 oL 
206S

Disease-Management-Pro-
gramme (DMP) – weiterfüh-
rende Fortbildungsangebote 

Ärztinnen/Ärzte 24. Juni 2026 14.30 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 
209F

Disease-Management-Pro-
gramme (DMP) – weiterfüh-
rende Fortbildungsangebote 

Praxismitarbeitende 24. Juni 2026 14.30 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 0 oL 
211F

Onkologie-Fachtag für Pra-
xispersonal – Fachvortrag 1: 
Innere Medizin

Mitarbeitende aus Praxen, die 
an der Onkologie-Vereinbarung 
teilnehmen

25. April 2026 9.00 bis 12.00 
Uhr

Live-
Online

59,- 0 oL 
215R/1

Onkologie-Fachtag für Pra-
xispersonal – Fachvortrag 2: 
Urologie

Mitarbeitende aus Praxen, die 
an der Onkologie-Vereinbarung 
teilnehmen

25. April 2026 9.00 bis 12.00 
Uhr

Live-
Online

59,- 0 oL 
215R/2

Onkologie-Fachtag für Pra-
xispersonal – Fachvortrag 3: 
Gynäkologie

Mitarbeitende aus Praxen, die 
an der Onkologie-Vereinbarung 
teilnehmen

25. April 2026 9.00 bis 12.00 
Uhr

Live-
Online

59,- 0 oL 
215R/3

Strahlenschutzkurs für Medi-
zinische Fachangestellte nach 
Strahlenschutzverordnung 
für den Anwendungsbereich 
Röntgendiagnostik (Röntgen-
schein)

Personen mit einer 
abgeschlossenen medizinischen 
Ausbildung, die unter Aufsicht 
fachkundiger Ärztinnen/
Ärzte Untersuchungen mit 
Röntgenstrahlen technisch 
durchführen, der Kurs schließt 
mit einer Prüfung ab

18. bis 20. Juni 2026 
+ 22. bis 27. Juni 
2026

jeweils
8.30 bis 17.00 
Uhr

BD Stutt-
gart

849,- 0 S 219

Aktualisierung der Fachkunde 
nach Strahlenschutzverord-
nung für Ärzte und MT-R 
für den Anwendungsbereich 
Röntgendiagnostik 

Fachkundige Ärztinnen/Ärzte, 
MT-R

25. April 2026 9.00 bis 16.30 
Uhr

Live-
Online

159,- 
(Ärztin-
nen/Ärzte)
129,- (MT-
R)

8 oL 
221S/1

Aktualisierung der Fachkunde 
nach Strahlenschutzverord-
nung für Ärzte und MT-R für 
die Anwendungsbereiche 
Röntgendiagnostik, Nuklear-
medizin und Strahlentherapie

Fachkundige Ärztinnen/Ärzte, 
MT-R

24./25. April 2026 Fr, 16.00 bis 
19.15 Uhr,
Sa, 9.00 bis 16.30 
Uhr

Live-
Online

189,- 
(Ärztin-
nen/Ärzte)
159,- (MT-
R)

12 oL 
221S/ 
1+2

Aktualisierung der Kenntnisse 
für Medizinische Fachan-
gestellte nach Strahlen-
schutzverordnung für den 
Anwendungsbereich Rönt-
gendiagnostik

Fachkundige 
Praxismitarbeitende, die schon 
einen Röntgenschein besitzen, 
der Kurs schließt mit einer 
Prüfung ab

18. April 2026 9.00 bis 16.30 
Uhr

BD Stutt-
gart

129,- 0 S 223

Haben Sie Interesse? Dann sichern Sie sich Ihren Seminarplatz und füllen das in der Anlage beigefügte Anmelde-
formular der MAK aus. Oder nutzen Sie den Weg der Onlineanmeldung unter www.mak-bw.de.  
Auf unserer Website finden Sie weitere aktuelle Informationen zu den Seminarangeboten.

Für weitergehende Fragen steht Ihnen das Team der Management Akademie (MAK) gerne zur Verfügung.

Telefon 	0711 7875-3535 
Telefax	 0711 7875-483888 
E-Mail 	 info@mak-bw.de



Ja, ich melde mich verbindlich, unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen und der Datenschutzbestimmungen, 
zu folgenden Seminaren an (bitte füllen Sie in jedem Fall die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder aus):

Anmeldeformular 
Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen

M a n a g e m e n t  A k a d e m i e  d e r  K V  B a d e n - W ü r t t e m b e r g  ( M A K )

SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT

ABBUCHUNG VOM HONORARKONTO

ZAHLUNGSWEG:

Name, Vorname der/des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber/in)

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

Ort, Datum Unterschrift Mitglied

BIC Name des Kreditinstituts

Straße, Hausnummer

Titel, Name, Vorname des Mitgliedes

PLZ, Ort

Betriebsstättennummer (BSNR)Lebenslange Arztnummer (LANR)

IBAN

Ich/Wir ermächtige/n die KV Baden-Württemberg, einmalig Zahlungen von meinem/unserem Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der  
KV Baden-Württemberg auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Der Teilnehmerbeitrag soll von meinem/unserem Honorarkonto abgebucht werden. Dieser Zahlungsweg 
ist nur für Mitglieder der KV Baden-Württemberg möglich.

Der Teilnehmerbeitrag für das/die Seminar/e wird wie folgt bezahlt (bitte ankreuzen):

KV Baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart
Gläubiger-ID: DE72ZZZ00000679225, Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

BENACHRICHTIGUNG:

ANGABEN ZUR PRAXIS/PERSON

Straße, Hausnummer*

Telefon, Fax

PLZ, Ort*

E-Mail

Name der Praxis/Person*

Fachgebiet

E-Mail: Fax:

Auf welchem Weg wollen Sie Ihre Anmeldeunterlagen erhalten?

Praxisstempel

Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bitte ankreuzen*
A = Arzt/Psychotherapeut 
M = Mitarbeitende

Seminarnummer* Termin*

Teilnehmer/in*
Titel, Name, Vorname

E-Mail
Frau
HerrM

A

Seminartitel:*

Bitte ankreuzen*
A = Arzt/Psychotherapeut 
M = Mitarbeitende

Seminarnummer* Termin*

Teilnehmer/in*
Titel, Name, Vorname

E-Mail
Frau
HerrM

A

Seminartitel:*

PER E-MAIL

SENDEN

/



Eine Anmeldung wird erst nach Erhalt einer Anmeldebestätigung wirksam. Diese wird Ihnen von der Management 
Akademie (MAK) in der Regel innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Anmeldung zugeschickt.

 
HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Die Management Akademie der KV Baden-Württemberg (MAK) erhebt und verwendet personenbezogene Daten 
zur Verwaltung ihrer Kurse. Bei Ärztinnen und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,  
die Mitglied in der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) sind, verarbeitet die MAK in diesem  
Zusammenhang auch personenbezogene Daten, die aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei der KVBW erhoben 
werden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist hier Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Soweit die MAK für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Person einholt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.

Die im Anmeldeformular abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur 
Vertragserfüllung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist hier Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie im Internet unter www.mak-bw.de.

 
RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN
Bitte beachten Sie, dass Ihre Seminaranmeldung verbindlich ist. Ein kostenloser Rücktritt von einem Seminar 
muss schriftlich, per Telefax oder via E-Mail bis spätestens eine Woche vor Seminarbeginn erfolgen. Maßgebend 
ist der rechtzeitige Eingang der Stornierung bei der MAK bzw. der KVBW. Bei einer späteren Absage berechnen 
wir eine Stornogebühr von 30,00 Euro pro Person und Kurstag, maximal jedoch in Höhe von 90,00 Euro pro Person 
und Kurs. Bei Nichterscheinen der angemeldeten Person(en) ohne vorherige schriftliche Abmeldung oder bei 
teilweisem Nichterscheinen wird der volle Teilnehmerbeitrag fällig. Bei Kursen, die über mehrere Module oder  
länger als zwei Tage gehen, ist eine kostenlose Absage nur bis drei Wochen vor Seminarbeginn möglich.  
Andernfalls berechnen wir auch hier eine Stornogebühr im obigen Umfang. Ist eine kostenlose Stornierung 
zeitlich nicht mehr möglich, kann sich der Teilnehmende an dem Seminar vertreten lassen. Bei über das MAK-
Lernportal angebotenen Online-Kursen muss die Absage schriftlich, per Telefax oder via E-Mail vor Start des 
gebuchten Online-Kurses erfolgen. Nach Übermittlung der Buchungsbestätigung und Öffnen des Online-Kurses 
auf dem MAK-Lernportal bzw. nach Ablauf der Nutzungsdauer von 60 Tagen ist eine Stornierung nicht mehr 
möglich. In diesem Fall wird der volle Teilnehmerbeitrag fällig.

Unsere Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet unter www.mak-bw.de.

Fax-Anmeldung
Fax 0711 / 7875-48 3888

Management Akademie 
der KV Baden-Württemberg  
Telefon 0711 / 7875-3535    
Fax 0711 / 7875-48 3888
info@mak-bw.de 
www.mak-bw.de
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